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TECHNIK
Energie

Solarer Mieterstrom: Bis zu 33.000 Anlagen in den  
20 größten Städten -  vor allem in Berlin, Hamburg und 
München – Chance für Stadtwerke
In den 20 größten deutschen Städten gibt es ein Potenzial von bis zu 33.000 Photovoltaikanlagen auf 
großen Wohngebäuden. Rund 1,4 Millionen Mieterinnen und Mietern könnten damit preiswerten 
Solarstrom beziehen. Das ist das Kernergebnis der Potenzialanalyse für solaren Mieterstrom, die der 
Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), der Deutsche Mieter-
bund (DMB), der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) und der Bundesverband der Energie- 
und Klimaschutzagenturen Deutschlands e.V. (eaD) vorgestellt haben. 

Photovoltaik auf Edelstahl. 
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Die vier Verbände ziehen für die schnelle Verbreitung solarer Mieterstromangebote zusammen an einem 
Strang. Gemeinsam verfolgen sie die Ziele, möglichst viele Mieter an den Kostenvorteilen der Photovoltaik 
teilhaben zu lassen, die Wohnungs- und Energiewirtschaft über die Chancen von solaren Mieterstroman-
geboten zu informieren, den Photovoltaik-Ausbau zu dynamisieren und mit der urbanen Energiewende den 
Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.

Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar): 
„Jetzt geht es endlich los mit dem Mieterstrom in Deutschlands Metropolen. Stark gesunkene Photovol-

taik-Preise und das neue Mieterstromgesetz der Bundesregierung machen dies möglich. Wir beobachten am 
Markt eine stark wachsende Zahl an Akteuren, die aus den Startlöchern kommen und Mieterstromprojekte 
umsetzen wollen.“ 

Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW): 
„Mieterstromprojekte sind ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Energiewende im Wohngebäu-

debereich. Um das Potenzial voll auszuschöpfen, müssen aber noch Hemmnisse aus dem Weg geräumt 
werden. Wohnungsunternehmen, die Strom aus erneuerbaren Energien wie Photovoltaik oder aus Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) lokal erzeugen wollen, werden gravierend steuerlich benachteiligt. Sobald sie den 
erzeugten Strom ins allgemeine Netz einspeisen oder den Mietern zur Verfügung stellen, wird die eigentlich 
gewerbesteuerbefreite Vermietungstätigkeit gewerbesteuerpflichtig. Das  Gewerbesteuergesetz muss hier 
dringend angepasst werden.“

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Energie-mieterstrom-schlussbericht-studie-bmw.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Energie-mieterstrom-schlussbericht-studie-bmw.pdf
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Grafik entnommen aus der Bros-
chüre „Wirklich Mieterstrom“ von 
Polarstern. KLICKEN Sie auf 
die Grafik und Sie erhalten die 
Broschüre als PdF. 

Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbundes (DMB): 
„Mit Mieterstrom können sich Mieter erstmals aktiv und ganz bewusst für saubere Energie, für Umwelt- 
und Klimaschutz entscheiden. Der Erfolg von Mieterstrom wird aber im Wesentlichen von der Attraktivität 
des Strompreises abhängen. Die vorhandenen Potenziale können nur dann ausgeschöpft werden, wenn Mie-
terstrom deutliche Kostenvorteile mit sich bringt.“

Michael Geißler, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen 
Deutschlands e.V. (eaD): 

„Wir brauchen so viele ungenutzte Dachflächen wie möglich, um in den Städten die kommunalen Kli-
maschutzziele zu erreichen. Mieterstrom ist ein guter Anfang, in Zukunft brauchen wir weitere kreative 
Modelle für Dienstleistungen und Direktvermarktung. Dadurch können wir die Partizipation breiter Be-
völkerungsschichten an der Energiewende erhöhen und sie sozialverträglicher ausgestalten.“

Nach übereinstimmender Einschätzung der vier Verbände könnte die Realisierung von Solaranlagen in 
deutschen Innenstädten noch deutlich erleichtert werden, wenn die nächste Bundesregierung Mieterstrom, 
der nicht durch das öffentliche Stromnetz geleitet wird, von der EEG-Umlage befreit. Außerdem sollten Ver-
mieter keine steuerlichen Nachteile in ihrem Kerngeschäft haben, wenn sie ihren Mietern Strom aus eigenen 
Anlagen liefern. Damit würden Mieter endlich auch Eigenheimbesitzern gleichgestellt, die die Vorteile der 
Eigenversorgung schon länger in Anspruch nehmen können.

Hintergrund

Insgesamt könnten nach der Potenzialanalyse in den 20 größten deutschen Städten zusätzliche Photovolta-
ikanlagen mit einer Leistung von bis zu 1,1 GWp zusätzlich installiert werden, die zu einer CO2-Einsparung 
von 500.000 Tonnen/Jahr führen würden. Die Abschätzungen beruhen auf der Annahme, dass das im Som-
mer in Kraft getretene PV-Mieterstromgesetz mit seinem Fördermechanismus in den kommenden Jahren 
von allen Marktteilnehmern aufgegriffen und gemeinsam umgesetzt wird. 

Beim PV-Mieterstrom handelt es sich um Strom, der auf einem oder mehreren Gebäuden durch So-
larenergie erzeugt und im Wege der Direktvermarktung an die Bewohner geliefert wird. Da dieser Strom 
ohne Nutzung eines allgemeinen Versorgungsnetzes zu den Kunden gelangt, werden enthält der Preis kei-
ne staatlichen Abgaben wie Netznutzungsentgelte, Konzessionsabgaben, KWK-Umlage oder Stromsteuer. 
Die Mehrwertsteuerpflicht und die volle EEG-Umlage von derzeit rund 7 Cent je Kilowattstunde gelten 
jedoch auch für solaren Mieterstrom. Um die Wettbewerbsfähigkeit von PV-Mieterstrom zu erhöhen und 
den solaren Ausbau in den Städten zu fördern garantiert das neue Mieterstromgesetz den Betreibern von 
PV-Mieterstromanlagen in Abhängigkeit von der Größe der Anlage und dem aktuellen EEG-Einspeisetarif 
einen Zuschlag von bis zu 3,8 Cent/kWh. Förderfähige Anlagen sind jedoch auf 100 kWp begrenzt. Der 
jährlichen Mieterstromzubau wurde auf eine Leistung von 500 MWp gedeckelt. Auch ein Höchstpreis für 
PV-Mieterstrom wurde vom Gesetzgeber festgelegt. Er muss mindestens 10 Prozent unter dem am jeweili-
gen Ort geltenden Grundversorgungstarif liegen.

Katharina Burkardt 
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Fachwissen für technische Entscheider

Wir sichern Werte:
AVW Versicherungsmakler GmbH 

Hammerbrookstr. 5 | 20097 Hamburg 
Tel.: (040) 2 41 97-0 | Fax: (040) 2 41 97-115

E-Mail: service@avw-gruppe.de
www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren

Risiken erkennen. Schäden vermeiden. Kosten senken.
Seit über 30 Jahren ist die AVW Gruppe kompetenter Versicherungsspezialist der 
Immobilienwirtschaft. Mit unserer Tätigkeit in der Initiative wollen wir die fundierten Erkennt-
nisse der Versicherungswirtschaft in die Branche transferieren und praxisnahe Präventions-
maßnahmen zur Verfügung stellen.

Hierzu befi ndet sich das Experten-Portal Schadenprävention.de im Aufbau, das fundiertes Fach-
wissen für technische Entscheider bietet und dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen soll.

www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren
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Die Chance für Stadtwerke

Nach einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (per KLICK auf da Bild) könnten durch 
die Installation von Photovoltaikanlagen auf Mietwohngebäuden rund 3,8 Millionen Privathaushalte in den 
nächsten Jahren dazu kommen. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, wäre nach Einschätzung des BSW 
der Abbau weiterer Hemmnisse notwendig.

Die Stellungnahme des BSW

Den neuen Zuschuss in Höhe von 2,2 bis 3,8 Cent je Kilowattstunde erhalten Betreiber neuer Photovoltaik-
anlagen auf Mietgebäuden ab 1. August 2017 für lokal erzeugten Solarstrom, der nicht ins öffentliche Strom-
netz eingespeist, sondern Mietern in Wohngebäuden zu einem Mindestrabatt von 10 Prozent gegenüber 
regionalen Grundversorgertarifen angeboten wird.

Das Gesetz bleibt hinter den Erwartungen der Solarwirtschaft und vieler Energieexperten zurück und 
wird nur einen Teil der Solarenergie-Potenziale in den Innenstädten heben können. Die Solarbranche ist 
dennoch zuversichtlich, dass das neue Angebot insbesondere Stadtwerke vermehrt dazu veranlassen wird, 
künftig Solaranlagen auf Mietwohngebäuden zu errichten und Mietern attraktive Solarstromtarife anzubie-
ten. Damit solare Mieterstromprojekte zum Standard im Neubau und Bestand werden können, sind nach 
BSW-Auffassung in der nächsten Legislaturperiode weitere Marktbarrieren von der Politik zu beseitigen. 
So müssten u. a. steuerliche Barrieren für Wohnungsbaugesellschaften abgebaut und zumindest Betreiber 
kleinerer Solarstromanlagen von Lieferantenpflichten im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes befreit wer-
den. Für sie ist der Aufwand für Abrechnungs-, Informations- und Mitteilungspflichten unverhältnismäßig, 
wenn sie Mieter einer Einliegerwohnung mit Solarstrom vom eigenen Hausdach versorgen wollen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.stolpundfriends.de

